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V

Das Fachbuch „Informatikrecht“ bietet eine leicht verständliche Darstellung des gesam-
ten Rechtsgebiets des Informatikrechts und erläutert praxisbezogen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Nutzung des World Wide Web, von IT in sämtlichen Ausge-
staltungsformen (wie zum Beispiel Computer, Software u. v. a. m.) sowie der vielfältigen 
neuen Medien.

In den vergangenen Jahren haben das Internet und damit die gesamte IT-Branche 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Kenntnisse der gesetzlichen Regelungen und Rah-
menbedingungen sowie der richtige Umgang hiermit sind daher immer wichtiger und 
unverzichtbarer geworden.

Das Informatikrecht ist kein einheitliches Rechtsgebiet, sondern setzt sich vielmehr 
aus zahlreichen unterschiedlichen Rechtsgebieten zusammen. Zu erwähnen sind hier die 
verfassungsrechtlichen Grundlagen, die speziellen Mediengesetze, das Recht des elekt-
ronischen Geschäftsverkehrs (E-Commerce), das IT-Vertragsrecht sowie der Schutz des 
geistigen Eigentums durch das Urheber-, Patent-, Marken-, Gebrauchsmuster- und Desi-
gnrecht. Das Computerrecht hat dabei eine eigenständige Bedeutung erlangt. Aber auch 
das Wettbewerbsrecht, das Datenschutzrecht, das Domainrecht und Computerstraftaten 
sind immer wichtiger geworden.

Es werden in dem Fachbuch die dem Informatikrecht in seiner ganzen Breite 
zugrunde liegenden Gesetze, die sonstigen Vorschriften, die vertraglichen Rahmenbedin-
gungen und zahlreiche Gerichtsentscheidungen auf allen Gebieten des Informatikrechts 
betrachtet. Dem Leser werden hierbei die faszinierenden Zusammenhänge des sich stän-
dig wandelnden, expandierenden und erneuernden und damit außerordentlich dynami-
schen Rechtsgebiets verdeutlicht und zugleich nähergebracht.

Das Buch wendet sich an IT-Praktiker in Unternehmen und Verbänden; es eignet sich 
auch für Studierende an Fachhochschulen und beruflichen Weiterbildungsinstitutionen.

Wismar, Deutschland  

Vorwort

Karl Wolfhart Nitsch
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1.1  Einleitung

Das Recht der „Neuen Medien“, speziell das IT-Recht, ist ohne Kenntnisse des allge-
meinen Medienrechts nicht nachzuvollziehen. Diese Lerneinheit bietet deshalb zunächst 
einen Überblick über die Bedeutung des Grundgesetzes für das Medienrecht. Anschlie-
ßend werden die sogenannten Kommunikationsgrundrechte erklärt, die für die herkömm-
lichen sogenannten „Alten Medien“ Presse, Rundfunk und Film ebenso gelten wie für 
die Neuen Medien, insbesondere das Internet.

Die Medien haben seit jeher eine große Rolle als Mittel der Meinungsbeeinflussung 
gespielt. Noch heute ist in Diktaturen zu beobachten, dass freie Medien gleich- oder aus-
geschaltet werden. Eine funktionierende Demokratie dagegen zeichnet sich durch freien 
Meinungsaustausch und einen freien Medienmarkt aus. In der Bundesrepublik Deutsch-
land sind die Medien von erheblicher gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung. 
So leisten sie ihren Beitrag zur pluralistischen Meinungsbildung, haben eine Bildungs-, 
Informations- und Unterhaltungsfunktion, und sie übernehmen nicht zuletzt Aufgaben 
als Wirtschaftsfaktoren und Kulturträger. Aus verfassungsrechtlicher Sicht sollen die 
Medien die unabhängige politische Willensbildung fördern. Deshalb ist es unumgäng-
lich, die Medien in ihrem Verhältnis zum Staat und umgekehrt zu betrachten.

Das Grundgesetz ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und beschreibt die 
rechtliche und politische Grundordnung im Staat. Es begründet den Vorrang vor allen übri-
gen Gesetzen und Verordnungen des Staates. Diese dürfen also mit der Verfassung nicht in 
Widerspruch stehen und müssen ihre Durchführung bewirken. Von besonderer Bedeutung 
sind die im ersten Abschnitt des Grundgesetzes verankerten Grundrechte, Art. 1 bis 19 GG.

Grundrechte sind subjektiv öffentliche Rechte mit Verfassungsrang, sie binden also 
alle Staatsgewalten. Anders ausgedrückt: Die Grundrechte regeln die Rechtsstellung des 
Bürgers gegenüber dem Staat, sie sind in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen 
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den Staat. Der Grundrechtskatalog der Art. 1 bis 19 GG lässt sich in Freiheitsgrundrechte 
und Gleichheitsgrundrechte unterteilen, wobei die hier zu besprechenden Kommunikati-
onsgrundrechte der ersten Gruppe zuzuordnen sind.

1.2  Kommunikationsgrundrechte

Für die Medien sind verschiedene Grundrechte von besonderer Bedeutung. Sie werden 
unter dem Begriff „Kommunikationsgrundrechte“ zusammengefasst. Diese in Art. 5 Abs. 
1 GG verankerten Grundrechte schaffen die Rahmenbedingungen für alles, was unter 
Medienrecht – und damit auch weite Teile des IT-Rechts – zu verstehen ist. Es handelt 
sich um das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit, das Recht auf Freiheit der 
Massenmedien sowie um das Zensurverbot. Obwohl diese Grundrechte in einer Norm 
zusammengefasst sind, haben sie unterschiedliche Regelungsziele: Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit schützen bspw. vor allem den Einzelnen, das Individuum. Die Freiheit 
der Massenmedien dient vordergründig der freien Meinungsbildung (Abb. 1.1).

Neben den in Art. 5 Abs. 1 GG genannten Grundrechten können für die Medien wei-
tere Grundrechte von Bedeutung sein, so zum Beispiel die Berufsfreiheit oder die Kunst-
freiheit. Außerdem sind den Mediengrundrechten Schranken gesetzt. Im Folgenden 
sollen die Kommunikationsgrundrechte und ihre Grenzen näher erläutert werden.

1.2.1  Meinungsfreiheit

Unter Meinungsfreiheit ist die Freiheit, eine Meinung zu haben und sie zu äußern, zu 
verstehen.

Die Freiheit der Meinung wird als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Per-
sönlichkeit in der Gesellschaft und als Grundlage jeder Freiheit überhaupt begriffen.1 

1BVerfG, Urt. v. 15.01.1958 – 1 BvR 400/51.

Kommunikationsgrundrechte
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Abb. 1.1  Kommunikationsgrundrechte. (Quelle: eigene Darstellung)
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Das Grundrecht der Meinungsfreiheit steht natürlichen Personen zu, aber auch juristi-
sche Personen können sich darauf berufen, also bspw. Verlage, sofern das Grundrecht 
gemäß Art. 19 Abs. 3 GG seiner Natur nach auf sie anwendbar ist.

Die Verfassungsnorm des Art. 5 Abs. 1 GG gibt jedem das Recht, seine Meinung in 
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Der Schutzbereich des Grund-
rechts der Meinungsfreiheit umfasst die Äußerung und Verbreitung von Werturteilen. 
Meinungen sind nach herrschender Auffassung Äußerungen oder Stellungnahmen mit 
wertendem Inhalt. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie rational oder emotional begründet 
sind. Allerdings muss die Meinungsfreiheit stets zurücktreten, wenn die Äußerung die 
Menschenwürde eines anderen antastet, desgleichen regelmäßig auch dann, wenn sich 
eine herabsetzende Äußerung als Formalbeleidigung oder Schmähkritik darstellt.2

Das BVerfG hat entschieden, dass die falsche Einordnung einer Äußerung als 
Schmähkritik den grundrechtlichen Schutz der Meinungsfreiheit verkürzt.3 Der Begriff 
der Schmähkritik sei wegen seines die Meinungsfreiheit verdrängenden Effekts von Ver-
fassung wegen eng zu verstehen, da Schmähkritik ein Sonderfall der Beleidigung sei, der 
nur in seltenen Ausnahmekonstellationen vorliege, sodass die Anforderungen hierfür 
besonders streng seien, weil bei einer Schmähkritik anders als sonst bei Beleidigungen 
keine Abwägung mit der Meinungsfreiheit stattfinde.4

Meinungen sind im Unterschied zu Tatsachenbehauptungen durch die subjektive Ein-
stellung des sich Äußernden zum Gegenstand der Äußerung gekennzeichnet.5 Der Begriff 
der „Meinung“ in Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG ist grundsätzlich weit zu verstehen: Sofern eine 
Äußerung durch die Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens oder Meinens geprägt 
ist, fällt sie in den Schutzbereich des Grundrechts. Das muss auch dann gelten, wenn sich 
diese Elemente, wie häufig, mit Elementen einer Tatsachenmitteilung oder -behauptung 
verbinden oder vermischen, jedenfalls dann, wenn beide sich nicht trennen lassen und der 
tatsächliche Gehalt gegenüber der Wertung in den Hintergrund tritt.6

Eine Tatsachenbehauptung bezieht sich demgegenüber auf objektive Umstände in der 
Wirklichkeit, die (zumindest theoretisch) dem Beweis vor einem Gericht zugänglich sind, 
also etwa durch Urkunden, Zeugen oder Sachverständige bestätigt oder widerlegt werden 
können. Zwar spricht das Grundgesetz nur von der Meinungsäußerungsfreiheit, dies 
bedeutet jedoch nicht, dass Tatsachenbehauptungen vom Grundrechtsschutz ausgeschlos-
sen sind. Sie sind immer dann geschützt, wenn sie Voraussetzung für eine bestimmte 
Meinung sind.7 Die Trennung von Meinungsäußerung und Tatsachenbehauptung kann im 
Einzelfall schwierig sein. Da unwahre Tatsachenbehauptungen grundsätzlich nicht vom 

2BGH, Urt. v. 30.05.2000 – VI ZR 276/99.
3BVerfG, Urt. v. 29.06.2016 – 1 BvR 2646/15.
4BVerfG, a. a. O.
5BVerfG, Beschl. v. 10.10.1995 – 1 BvR 1476/91; 1 BvR 1980/91; 1 BvR 102/92 u. 1 BvR 221/92.
6BVerfG, Beschl. v. 22.06.1982 – 1 BvR 1376/79.
7BVerfG, Beschl. v. 25.01.1984 – 1 BvR 272/81.
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Schutz der Meinungsfreiheit umfasst sind, ist aber insoweit eine Abgrenzung notwendig. 
Der Schutz des Art. 5 Abs. 1 GG erfasst nämlich erwiesen oder bewusst unwahre Tatsa-
chenbehauptungen nicht: Eine unrichtige Information ist unter dem Blickwinkel der Mei-
nungsfreiheit kein schützenswertes Gut, weil sie der verfassungsrechtlich vorausgesetzten 
Aufgabe zutreffender Meinungsbildung nicht dienen kann.

Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG wird aber verkannt, wenn Formulierungen, in denen die Bewer-
tung tatsächlicher Vorgänge zum Ausdruck kommt, als Tatsachenbehauptungen angesehen 
werden.8 Die falsche Einordnung einer Äußerung als Tatsache verkürzt den grundrechtli-
chen Schutz der Meinungsfreiheit, da die Vermutung zugunsten der freien Rede für Tatsa-
chenbehauptungen nicht in gleicher Weise gilt wie für Meinungsäußerungen im engeren 
Sinne.9 Bei der Frage, ob eine Äußerung ihrem Schwerpunkt nach als Meinungsäußerung 
oder als Tatsachenbehauptung anzusehen ist, kommt es entscheidend auf den Gesamtzu-
sammenhang dieser Äußerung an.10 Anders als bei Meinungen im engeren Sinne, bei 
denen insbesondere im öffentlichen Meinungskampf im Rahmen der regelmäßig vorzu-
nehmenden Abwägung eine Vermutung zugunsten der freien Rede gilt, gilt dies für Tatsa-
chenbehauptungen nicht in gleicher Weise; Bedeutung und Tragweite der Meinungsfreiheit 
sind deshalb auch dann verkannt, wenn eine Äußerung unzutreffend als Tatsachenbehaup-
tung, Formalbeleidigung oder Schmähkritik eingestuft wird mit der Folge, dass sie dann 
nicht im selben Maß am Schutz des Grundrechts teilnimmt wie Äußerungen, die als Wert-
urteil ohne beleidigenden oder schmähenden Charakter anzusehen sind.11

Auch scharfe oder übersteigerte Äußerungen sind vom Schutzbereich der Meinungs-
freiheit erfasst.12 Die Meinungsfreiheit muss aber stets dann zurücktreten, wenn die 
Äußerung die Menschenwürde eines anderen antastet.13 Bei herabsetzenden Äußerun-
gen, die sich als Formalbeleidigung oder Schmähung darstellen, tritt daher die Mei-
nungsfreiheit regelmäßig hinter den Ehrenschutz zurück.14 Eine überzogene oder gar 
ausfällige Kritik macht eine Äußerung indessen für sich genommen noch nicht zur 
Schmähung; hinzutreten muss vielmehr, dass bei der Äußerung nicht mehr die Auseinan-
dersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung im Vordergrund steht, die jenseits 
polemischer und überspitzter Kritik in erster Linie herabsetzen soll.15

Wahre Tatsachenbehauptungen sind grundsätzlich zulässig, während unwahre Tatsa-
chenbehauptungen nach § 185 StGB (Beleidigung), § 186 StGB (Üble Nachrede) oder 

8BVerfG, Beschl. v. 09.10.1991 – 1 BvR 1555/88.
9BVerfG, Urt. v. 29.06.2016 – 1 BvR 2732/15.
10BVerfG, a. a. O.
11BVerfG, a. a. O.
12BVerfG, Beschl. v. 13.05.1980 – 1 BvR 103/77.
13BVerfG, Beschl. v. 10.10.1995 – 1 BvR 1476/91; 1 BvR 1980/91; 1 BvR 102/92 u. 1 BvR 
221/92.
14BVerfG, Beschl. v. 22.06.1982 – 1 BvR 1376/79.
15BVerfG, Beschl. v. 10.10.1995 – 1 BvR 1476, 1980/91 u. 102, 221/92.
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§ 187 StGB (Verleumdung) grundsätzlich unzulässig sind. Nur bei der „Wahrnehmung 
berechtigter Interessen“ im Sinne von § 193 StGB können sie ausnahmsweise zulässig sein.
Eine Meinungsäußerung ist jedoch stets unzulässig,

• wenn durch sie die Menschenwürde verletzt wird.16 Die Menschenwürde gilt absolut 
und ist mit keinem Einzelgrundrecht abwägungsfähig. Die Grundrechte sind nämlich 
insgesamt Konkretisierungen des Prinzips der Menschenwürde.17

• wenn sie eine unzulässige Schmähkritik darstellt, also eine Äußerung vorliegt, durch 
die eine Person verächtlich gemacht werden soll. Eine Meinungsäußerung wird aber 
nicht schon nur wegen ihrer herabsetzenden Wirkung für Dritte zur Schmähung.18 
Auch eine überzogene und selbst eine ausfällige Kritik macht für sich genommen eine 
Äußerung noch nicht zur Schmähung.19 Eine herabsetzende Äußerung nimmt viel-
mehr erst dann den Charakter der Schmähung an, wenn in ihr nicht mehr die Ausein-
andersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund 
steht.20

• wenn in ihr eine Formalbeleidigung liegt, wenn sich also die Beleidigung nicht erst 
aus dem Inhalt der Äußerung ergibt, sondern bereits aus deren Form oder den äußeren 
Umständen der Äußerung, wie zum Beispiel bei Schimpfwörtern, die eine selbststän-
dige Herabsetzung enthalten.

Zur Abgrenzung von Meinungsäußerung und Tatsachenbehauptung gilt die Regel, dass 
eine Äußerung dann eine Tatsachenbehauptung ist, wenn sie nachweisbar ist. Eine Tat-
sachenbehauptung ist daher immer entweder wahr oder falsch – eine Meinungsäußerung 
ist hingegen niemals wahr oder falsch.

Beispiel
Abgrenzungsproblematik Meinungsäußerung vs. Tatsachenbehauptung

Der Fall:21

Die Klägerin zu 1 war die ehemalige DaimlerChrysler AG. Der Kläger zu 2 – Jür-
gen Schrempp – war bis Ende 2005 Vorsitzender ihres Vorstands. Der Beklagte ist 
Aktionär der Klägerin zu 1 und Sprecher eines Aktionärsverbands.

Am 28. Juli 2005 meldete die Klägerin zu 1, ihr Aufsichtsrat habe beschlossen, 
dass der Kläger zu 2 zum 31. Dezember 2005 aus dem Unternehmen ausscheide. Am 

16BVerfG, Beschl. v. 11.03.2003 – 1 BvR 426/02.
17BVerfG, a. a. O.
18BVerfG, Beschl. v. 26.06.1990 – 1 BvR 1165/89.
19BVerfG, Beschl. v. 26.06.1990 – 1 BvR 1165/89.
20BVerfG, a. a. O.
21BGH, Urt. v. 22.09.2009 – VI ZR 19/08.
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selben Tag wurde in der Fernsehsendung „SWR-Landesschau“ ein mit dem Beklagten 
geführtes Interview ausgestrahlt, in dem dieser unter anderem Folgendes äußerte:

„Ich glaube nicht, dass der Rücktritt (des Klägers zu 2 als Vorsitzender des Vor-
stands der Klägerin zu 1) freiwillig war. Ich glaube, dass er dazu gedrängt und genö-
tigt wurde. … und das muss damit zusammenhängen, dass die Geschäfte nicht immer 
so sauber waren, die Herr S. geregelt hat.“

Die Revision des Beklagten führte zur Klageabweisung. Zur Begründung führte 
der BGH aus:

Die Äußerungen des Beklagten dürfen nicht isoliert gesehen, sondern müssen im 
Gesamtzusammenhang des Interviews bewertet werden. Sie unterliegen als wertende 
Äußerungen dem Schutzbereich des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung gemäß 
Art. 5 Abs. 1 des Grundgesetzes. Der erste Teil der Äußerung war nicht als Tatsachen-
behauptung, sondern als Werturteil einzustufen. Beim zweiten Teil handelt es sich 
auch nicht um unzulässige Schmähkritik, weil sich der Beklagte zu einem Sachthema 
von erheblichem öffentlichen Interesse äußerte und nicht die Herabsetzung der Person 
des Klägers zu 2 im Vordergrund stand. Bei der danach gebotenen Abwägung zwi-
schen dem Persönlichkeitsschutz der Kläger und dem Grundrecht des Beklagten auf 
freie Meinungsäußerung musste der Persönlichkeitsschutz der Kläger im vorliegenden 
Fall zurücktreten. An der Bewertung der Geschäftstätigkeit des Vorstandsvorsitzenden 
eines Großunternehmens und dessen vorzeitigem Rücktritt besteht ein großes öffent-
liches Interesse. Demgemäß müssen die Grenzen zulässiger Kritik gegenüber einem 
solchen Unternehmen und seinen Führungskräften weiter sein. Würde man solche 
Äußerungen am Tag des Ereignisses unterbinden, wäre eine öffentliche Diskussion 
aktueller Ereignisse von besonderem Öffentlichkeitswert in einer mit Art. 5 Abs. 1 
GG nicht zu vereinbarenden Weise erschwert.

Das Grundrecht der Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG schützt nicht ein unrichtiges 
Zitat.22

Beispiel
Zur Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG: Der BGH erlaubte Greenpeace, 
Milchprodukte als „Gen-Milch“ zu bezeichnen.

Der Fall:23

Die Theo Müller GmbH & Co. KG, deren Unternehmen Milch- und Molkerei-
produkte u. a. unter den Marken „Müller“, „Weihenstephan“ und „Sachsenmilch“ 
vertreiben, wendete sich dagegen, dass „Greenpeace e.V.“ in einer Vielzahl von 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen in den Jahren 2004 und 2005 ihre Produkte als 
„Gen-Milch“ bezeichnet hat.

22BVerfG, Beschl. v. 03.06.1980 – 1 BvR 797/78.
23BGH, Urt. v. 11.03.2008 – VI ZR 7/07.



7

Das Landgericht hatte Greenpeace verboten, die Produkte der Unternehmender 
Klägerin als „Gen-Milch“ zu bezeichnen, sofern nicht gleichzeitig darauf hingewie-
sen werde, dass die Produkte selbst nicht gentechnisch verändert seien bzw. dass sich 
nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand in den Produkten keine Komponenten aus 
der gentechnischen Veränderung der Futtermittel nachweisen ließen.

Der Gebrauch des Begriffs „Gen-Milch“ durch den Beklagten – Greenpeace e. V. – 
genieße nach Ansicht des BGH den Schutz des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG. Der objektive 
Sinngehalt des Begriffs sei unter Einbeziehung des Kontextes zu beurteilen, in dem 
Greenpeace ihn verwendet habe. Die Bezeichnung „Gen-Milch“ bringe als Oberbe-
griff der von Greenpeace e. V. durchgeführten Kampagne plakativ und schlagwortartig 
dessen Ablehnung gegen die Herstellung von Milchprodukten unter Verwendung von 
Milch zum Ausdruck, die u. a. von Kühen stamme, die auch mit gentechnisch verän-
derten Futtermitteln gefüttert würden, ohne dass diese Produkte – geltendem Recht 
entsprechend, das eine Kennzeichnungspflicht insoweit nicht vorsähe – entsprechend 
gekennzeichnet würden.

Unerheblich sei, ob sich die betroffene Milch in ihrer Beschaffenheit von Milch 
unterscheidet, bei deren Herstellungsprozess auf den Einsatz von Verfahren zur gen-
technischen Veränderung verzichtet wurde und ob genmanipulierte DNA aus Futter-
mitteln nach wissenschaftlicher Erkenntnis in die Milch übergehen kann. Denn selbst 
wenn ein Einfluss der angewandten Verfahren auf die Beschaffenheit von Milch und 
Milchprodukten nicht bestehe oder nicht nachweisbar sei, weise der Begriff „Gen-
Milch“ aus sich heraus keinen unwahren konkreten Tatsachenkern auf. Es könne 
nämlich ein allerdings weit verstandener Zusammenhang zwischen dem Einsatz von 
Verfahren zur gentechnischen Veränderung und dem Produkt schon darin gesehen 
werden, dass ein solches Verfahren im Produktionsprozess zur Anwendung kommt. 
Die daran von Greenpeace geäußerte Kritik müsse Müller-Milch hinnehmen.

Beispiel
Zur Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG: BGH-Entscheidung über die „Mei-
nungsfreiheit bei kritischen Äußerungen über ein Unternehmen und dessen Vorstands-
vorsitzenden“.

Der Fall:24

Die Klägerin zu 1 ist ein Großunternehmen. Der Kläger zu 2 war bis Ende 2005 
Vorsitzender ihres Vorstands. Der Beklagte ist Aktionär der Klägerin zu 1 und Spre-
cher eines Aktionärsverbandes.

Am 28. Juli 2005 meldete die Klägerin zu 1, ihr Aufsichtsrat habe beschlossen, 
dass der Kläger zu 2 zum 31. Dezember 2005 aus dem Unternehmen ausscheide. Am 
selben Tag wurde in der Fernsehsendung „SWR-Landesschau“ ein mit dem Beklagten 
geführtes Interview ausgestrahlt, in dem dieser unter anderem Folgendes äußerte:

24BGH, Urt. v. 22.09.2009 – VI ZR 19/08.
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„Ich glaube nicht, dass der Rücktritt (des Klägers zu 2 als Vorsitzender des Vor-
stands der Klägerin zu 1) freiwillig war. Ich glaube, dass er dazu gedrängt und genö-
tigt wurde. … und das muss damit zusammenhängen, dass die Geschäfte nicht immer 
so sauber waren, die Herr S. geregelt hat.“

Der Bundesgerichtshof hat hierzu ausgeführt, dass die Äußerungen des Beklag-
ten nicht isoliert gesehen werden dürften, sondern im Gesamtzusammenhang des 
Interviews bewertet werden müssten. Sie unterlägen als wertende Äußerungen dem 
Schutzbereich des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung gemäß Art. 5 Abs. 1 GG. 
Der erste Teil der Äußerung sei nicht als Tatsachenbehauptung, sondern als Werturteil 
einzustufen. Beim zweiten Teil handele es sich auch nicht um unzulässige Schmäh-
kritik, weil sich der Beklagte zu einem Sachthema von erheblichem öffentlichem 
Interesse äußerte und nicht die Herabsetzung der Person des Klägers zu 2 im Vor-
dergrund stand. Bei der danach gebotenen Abwägung zwischen dem Persönlichkeits-
schutz der Kläger und dem Grundrecht des Beklagten auf freie Meinungsäußerung 
müsse der Persönlichkeitsschutz der Kläger im vorliegenden Fall zurücktreten. An der 
Bewertung der Geschäftstätigkeit des Vorstandsvorsitzenden eines Großunternehmens 
und dessen vorzeitigem Rücktritt bestehe ein großes öffentliches Interesse. Demge-
mäß müssten die Grenzen zulässiger Kritik gegenüber einem solchen Unternehmen 
und seinen Führungskräften weiter sein. Würde man solche Äußerungen am Tag des 
Ereignisses unterbinden, wäre eine öffentliche Diskussion aktueller Ereignisse von 
besonderem Öffentlichkeitswert in einer mit Art. 5 Abs. 1 GG nicht zu vereinbaren-
den Weise erschwert.

1.2.2  Informationsrecht

Das Grundrecht auf Informationsfreiheit bedeutet, sich selbst zu informieren; es korre-
spondiert also mit der Meinungsfreiheit. Dem Einzelnen wird garantiert, sich aus allge-
mein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten, also sein Wissen zu erweitern. 
Die Informationsfreiheit soll die Informationsvielfalt herstellen und gewährleisten.

Hintergrund dafür ist die Überlegung, dass sich der Einzelne, der nicht umfassend infor-
miert ist, auch keine unabhängige Meinung bilden und damit nicht eigenverantwortlich am 
Prozess der politischen Willensbildung beteiligen kann. Das Bundesverfassungsgericht hat 
dazu festgestellt, dass der Besitz von Informationen in der modernen Industriegesellschaft 
von wesentlicher Bedeutung für die soziale Stellung des Einzelnen ist.25

Quellen der Information sind nach Ansicht der Verfassungsrichter Zeitungen und 
andere Massenkommunikationsmittel.26 Sie müssen allgemein zugänglich sein. Das ist 
der Fall bei solchen Informationsquellen, die technisch dazu geeignet und bestimmt sind, 

25BVerfG, Beschl. v. 03.10.1969 – 1 BvR 46/65.
26BVerfG, a. a. O.
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nicht nur einem Einzelnen, sondern der Allgemeinheit Informationen zu verschaffen. 
Dies trifft zu für Zeitungen und Zeitschriften, Hörfunk, Fernsehen und Film, aber auch 
für die modernen Medien wie das Internet. Keine allgemein zugängliche Quelle sind 
übrigens der Polizeifunk sowie fremde Straf- und Ehescheidungsakten.

An welchem Ort sich die Informationen befinden – ob im In- oder Ausland – spielt 
keine Rolle. Entscheidend ist, dass der Bürger rechtmäßig darauf zugreift. Den Inhabern 
der Quellen bleibt es überlassen, ob und unter welchen Bedingungen sie diese allgemein 
zugänglich machen wollen. Der Staat darf den Zugang zu solchen Informationen nicht 
erschweren, zum Beispiel durch erhebliche zeitliche Verzögerung, oder verhindern.

Die Freiheit der Informationsbeschaffung für Journalisten bzw. Mitarbeiter von Mas-
senmedien ist vordergründig nicht vom Grundrecht auf Informationsfreiheit geschützt. 
Vielmehr wird diese sogenannte Recherchefreiheit durch den Schutzbereich der speziel-
leren Grundrechte, also der Freiheit der Massenmedien, erfasst.

Ergänzt wird die verfassungsrechtliche Informationsfreiheit durch das Informationsfrei-
heitsgesetz des Bundes (IFG). Journalisten können dies als Anspruchsgrundlage bei der 
Recherche anführen, wenn keine anderen Auskunftsansprüche greifen. Das Gesetz bestimmt 
einen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen von Bundesbehörden. Die 
Behörden gewähren den Informationszugang grundsätzlich nur auf Antrag; sie erteilen 
Auskunft, ermöglichen Akteneinsicht oder zum Beispiel Recherchen in Datenbanken. Vor 
Inkrafttreten des IFG konnten nur Betroffene Akteneinsicht verlangen. Der Auskunfts-
anspruch des IFG setzt dies nicht mehr voraus, sodass nun jede natürliche oder juristi-
sche Person einen Auskunftsantrag stellen kann. Allerdings beinhaltet das IFG auch einen 
umfangreichen Katalog von Ausnahmefällen, in denen kein Informationszugang gewährt 
wird. Dies betrifft bspw. den Schutz von besonderen öffentlichen Belangen, den Schutz per-
sonenbezogener Daten oder den Schutz des geistigen Eigentums. In einigen Bundesländern 
gibt es auch eigene landesrechtliche Informationsfreiheitsgesetze mit spezielleren Regelun-
gen. Außerdem enthalten das Urheber- und das Datenschutzrecht Sonderbestimmungen.

1.2.3  Freiheit der Massenmedien

Zu den Kommunikationsgrundrechten zählen neben der Meinungs- und der Informati-
onsfreiheit die sogenannten Mediengrundrechte. Diese betreffen die Massenmedien und 
sind unterteilt in die drei Bereiche Presse-, Rundfunk- und Filmfreiheit.

Die klassische Unterteilung in Presse, Rundfunk und Film entspricht heute kaum noch 
der Wirklichkeit. Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass immer mehr Medienunternehmen 
ein und dieselbe Information auf verschiedenen Ausspielwegen gleichzeitig anbieten: 
bspw. als Nachricht im Hörfunk, als Beitrag in einer herkömmlichen Fernsehsendung und 
ebenso im Internet als Text, Fotogeschichte, Sound- und Filmpodcast. Die rasante techni-
sche Entwicklung der Neuen Medien sollte eine neue, einheitliche Gestaltung der Grund-
rechte der Medienfreiheit rechtfertigen. Solange der Gesetzgeber dies jedoch anders sieht, 
ist die Auseinandersetzung mit den Mediengrundrechten unerlässlich.

1.2 Kommunikationsgrundrechte
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Pressefreiheit
Das erste Mediengrundrecht, die Pressefreiheit, bezieht sich in erster Linie auf soge-
nannte periodisch erscheinende Druckerzeugnisse, also Zeitungen und Zeitschriften. Der 
Grundgedanke: Eine freie Presse, die nicht von öffentlicher Gewalt gelenkt wird, ist ein 
Wesenselement des freiheitlichen Staates.

Die Pressefreiheit umfasst das Recht, die Öffentlichkeit grundsätzlich über alle 
bekannt werdenden oder bekannt gewordenen Tatsachen zu informieren – und zwar 
wahrheitsgemäß. Die Presse muss Nachrichten und Behauptungen, die sie veröffentlicht, 
auf deren Wahrheitsgehalt überprüft haben. Insbesondere darf die Wahrheit nicht bewusst 
entstellt werden. Sind der Presse bestimmte Sachverhalte bekannt und unterschlägt sie 
diese der Öffentlichkeit, sodass ein falscher Eindruck entsteht, ist dies unzulässig.27

Für den Begriff des Druckerzeugnisses kommt es auf das gedruckte Wort und nicht 
auf das zu bedruckende Material an. Auch bei einer bedruckten DVD handelt es sich 
nach herrschender Auffassung insofern also um ein Druckerzeugnis.

Der Schutzbereich der Pressefreiheit betrifft der ständigen Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zufolge den gesamten Herstellungsprozess von der Beschaffung 
der Information bis zur Verbreitung der Nachrichten und Meinungen. Neben den traditi-
onellen journalistischen Tätigkeiten sind also kaufmännische und technische Tätigkeiten 
sowie solche des Vertriebs auch erfasst.

Pressetätigkeiten und bspw. die Einrichtung eines Verlagsunternehmens dürfen nicht 
von einer staatlichen Zulassung abhängig sein. Hinter diesem Gebot steht der Gedanke, 
dass sich Presseunternehmen frei bilden und miteinander in geistigem und wirtschaft-
lichem Wettbewerb stehen sollen, um ein vielfältiges publizistisches Gesamtangebot zu 
gewährleisten.

Beispiel
Mit seiner sogenannten „Cicero“-Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht im 
Februar 2007 die Pressefreiheit und den Informantenschutz deutlich gestärkt.

Der Fall:28

Das Politmagazin „Cicero“ hatte im Jahr 2005 einen Artikel über den islamisti-
schen Terroristen Abu Mousab al Sarkawi veröffentlicht. Darin zitierte der Autor, ein 
freier Journalist, ausführlich aus einem internen Bericht („Verschlusssache“) des Bun-
deskriminalamts. Auf Beschluss des Potsdamer Amtsgerichts wurden dann die Redak-
tionsräume von „Cicero“ in Potsdam und die Wohnung des Autors durchsucht.

Der Durchsuchungsbeschluss wurde damit begründet, dass der Journalist durch 
Veröffentlichung des vertraulichen Materials Beihilfe zum Verrat von Dienstgeheim-
nissen geleistet habe. Der „Cicero“-Chefredakteur reichte Verfassungsbeschwerde ein. 
Seine Argumentation: Die Staatsanwaltschaft habe mit der Durchsuchung lediglich 

27BVerfG, Beschl. v. 08.05.2007 – 1 BvR 193/05.
28BVerfG, Urt. v. 27.02.2007 – 1 BvR 538/06, 1 BvR 2045/06.
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die Identität desjenigen BKA-Beamten ermitteln wollen, der das Material weiter-
gegeben hatte. Damit sei das Recht von Journalisten auf Informantenschutz verletzt 
worden.

Im Leitsatz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts heißt es:
„Durchsuchungen und Beschlagnahmen in einem Ermittlungsverfahren gegen 

Presseangehörige sind verfassungsrechtlich unzulässig, wenn sie ausschließlich oder 
vorwiegend dem Zweck dienen, die Person des Informanten zu ermitteln.“

Damit wird es für die Strafverfolgungsbehörden schwerer, häufig wohl sogar unmöglich 
sein, in Redaktionen an Informationen über Informanten zu gelangen. In ihrer Begrün-
dung betonen die Bundesverfassungsrichter, die Pressefreiheit umfasse den Schutz vor 
dem Eindringen des Staates in die Vertraulichkeit der Redaktionsarbeit sowie in die Ver-
trauenssphäre zwischen den Medien und ihren Informanten. Eine Durchsuchung in Pres-
seräumen stelle wegen der damit verbundenen Störung der redaktionellen Arbeit und der 
Möglichkeit einer einschüchternden Wirkung eine Beeinträchtigung der Pressefreiheit 
dar, heißt es in ihrer Begründung weiter. Der Quellenschutz, auf den die Presse dringend 
angewiesen ist, wurde so entscheidend gestärkt.

Rundfunkfreiheit
Zur Rundfunkfreiheit gehört – wie bei der Pressefreiheit – der Schutz der gesamten Pro-
grammgestaltung von der Informationsbeschaffung bis zur Verbreitung der Nachricht 
oder Meinung. Auch hier handelt es sich um ein Abwehrrecht, das den Rundfunk vor 
staatlichen Eingriffen schützen soll.

Der Rundfunkstaatsvertrag definiert in § 2 Abs. 1 RStV Rundfunk als „die für die 
Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltung und Verbreitung 
von Angeboten in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans unter Benutzung elek-
tromagnetischer Schwingungen“. Der Begriff umfasst auch solche Darbietungen, die 
verschlüsselt verbreitet werden oder nur gegen besonderes Entgelt zu empfangen sind, 
bspw. Pay-TV-Angebote.

Der Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland unterliegt dem sogenannten „Dua-
len System“ aus öffentlich-rechtlichen und privaten Angeboten. Die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten sollen die Grundversorgung der Bürger sichern. In ihren Programmen 
sollen sich alle gesellschaftlichen Gruppen wiederfinden. Deshalb sollen sie pluralistische 
Strukturen aufweisen und Meinungsvielfalt bieten. Die privaten Rundfunkanbieter unter-
liegen dagegen einer derart strengen Kontrolle nicht.

Seit der Entstehung des Grundgesetzes wird die Rundfunkfreiheit durch eigene Rund-
funkgesetze der Länder ausgestaltet. Diese Rundfunk- oder Mediengesetze fallen höchst 
unterschiedlich aus. Gemein ist ihnen, dass die Veranstaltung von Rundfunk durch Pri-
vate an Zulassungen oder Lizenzen geknüpft ist und dass auch der Privatfunk an 
bestimmte Programmgrundsätze gebunden wird. Damit kommen die Länder der Forde-
rung des Bundesverfassungsgerichts nach, wonach der private Rundfunk nicht einer oder 

1.2 Kommunikationsgrundrechte
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einzelnen gesellschaftlichen Gruppen ausgeliefert sein soll.29 Kontrolliert wird die Ein-
haltung der Gebote durch die Landesmedienanstalten.

Grundsätzlich gilt für öffentlich-rechtliche und private Anbieter gleichermaßen: 
Unterhaltungssendungen wie Hörspiele, kabarettistische Programme und Musiksendun-
gen genießen den Schutz des Art. 5 GG ebenso wie die politische Information in Nach-
richten und Kommentaren.30

Die Fernsehberichterstattung im Gericht außerhalb der mündlichen Verhandlung ist 
bei einem gewichtigen öffentlichen Informationsinteresse grundsätzlich zulässig.31

Filmfreiheit
Das dritte Mediengrundrecht, die Filmfreiheit, soll hier nur der Vollständigkeit halber 
angesprochen werden. Die Filmfreiheit schützt die Berichterstattung durch den Film 
als chemisch-optischen oder digitalen Tonträger, der durch Vorführung verbreitet wird. 
Ihre Bedeutung wird von der Kunstfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 3 GG überlagert. Erwähnt 
sei, dass die Filmförderung nach dem Filmförderungsgesetz (FFG) eine besondere Rolle 
spielt, weil der Staat dem Grundgesetz zufolge dafür Sorge zu tragen hat, dass der Film 
neben der Presse und dem Rundfunk als eigenständiges Medium besteht.

1.2.4  Zensurverbot

Art. 5 Abs. 1 letzter Satz GG lautet: „Eine Zensur findet nicht statt“.
Dieses Zensurverbot bezieht sich auf alle in Art. 5 Abs. 1 GG genannten Grundrechte: 

Meinungs-, Informations-, Presse- und Rundfunkfreiheit.
Das Zensurverbot ist kein Grundrecht des Einzelnen, sondern eine sogenannte 

„Schranke“ des Grundrechts im Sinne von Art. 5 Abs. 2 GG. Diesem Grundrechtsarti-
kel, der seinerseits bereits die Meinungs-, Presse-, Rundfunk- und Informationsfreiheit 
durch die „allgemeinen Gesetze“, die „Bestimmungen zum Schutze der Jugend“ und das 
„Recht der persönlichen Ehre“ beschränkt, wird nämlich durch das Zensurverbot eine 
weitere Grenze gezogen: Die Beschränkung der Freiheitsrechte des Art. 5 Abs. 1 GG 
durch Gesetze, Jugendschutzbestimmungen oder Ehrtatbestände darf nämlich nicht dazu 
führen, dass diese Beschränkung wie eine Zensur wirkt.

Gemeint ist hierbei allerdings nur, dass eine Vorzensur verboten ist. Eine Vorzensur läge 
zum Beispiel vor, wenn Medienmitarbeiter verpflichtet wären, ihre Artikel, Beiträge oder 
Filme vor deren Veröffentlichung einer staatlichen Stelle zur Genehmigung vorzulegen.32 Der-
artige Verfahren sind verboten, denn ihre bloße Existenz könnte das freie  Geistesleben 

29BVerfG, Urt. v. 16.06.1981 – 1 BvL 89/78.
30BVerfG, Beschl. v. 25.11.1999 – 1 BvR 348/98 und 1 BvR 755/98.
31BVerfG, Beschl. v. 19.12.2007 – 1 BvR 620/07; BVerfG, Beschl. v. 07.06.2007 – 1 BvR 1438/07.
32BVerfG, Beschl. v. 09.03.1988 – 1 BvL 49/86.
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beeinträchtigen. Eine vorausgehende Kontrolle wird dann für zulässig gehalten, wenn sie nicht 
ein vollständiges Verbreitungsverbot bewirkt, sondern bspw. Jugendschutzzwecken dient.33

Zulässig ist aber die sogenannte Nachzensur, die die Verbreitung bereits veröffentlich-
ter Informationen betrifft. Hier kommen zum Beispiel jugendgefährdende Schriften oder 
Veröffentlichungen mit strafrechtlichem Inhalt in Betracht.

Unbedingt zu beachten ist, dass das Zensurverbot ausschließlich gegenüber staatli-
chen Stellen gilt. Fordern leitende Redakteure von den Journalisten in ihren Redaktionen 
Texte oder Sendungen vor der Veröffentlichung zur Vorlage an, ist darin keine unzuläs-
sige Zensur zu sehen.

1.3  Schranken der Kommunikationsgrundrechte

Grundrechte können gegenüber den Medien auch einschränkend wirken. Das ist der 
Fall, wenn sich Betroffene gegenüber den Medien auf Grundrechte berufen können – 
insbesondere zum Schutz der persönlichen Ehre. Diese ist vom Schutz des Persönlich-
keitsrechts erfasst. Wegen der herausragenden Bedeutung des Persönlichkeitsrechts 
im Zusammenhang mit dem Medienrecht ist diesem ein eigener Abschnitt gewidmet. 
Zunächst sollen aber weitere Grenzen, denen die Kommunikationsgrundrechte unterlie-
gen, erläutert werden.

Im Zusammenhang mit dem Zensurverbot wurden bereits die Schranken des Art. 5 
Abs. 2 GG erwähnt: Es handelt sich um die allgemeinen Gesetze, den Jugendschutz und 
das Recht der persönlichen Ehre.
Wirksam eingeschränkt werden können Grundrechte durch:

• einen einfachen Gesetzesvorbehalt, wenn ein Artikel des Grundgesetzes die Klausel 
enthält: „Dieses Grundrecht kann (nur) durch Gesetz (oder aufgrund eines Gesetzes) 
eingeschränkt werden“.

• einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt, wenn ein Artikel des Grundgesetzes die Klau-
sel enthält: „Dieses Grundrecht kann (nur) durch Gesetz (oder aufgrund eines Geset-
zes) zum Zwecke… eingeschränkt werden“.

Als einschränkende Gesetze kommen in diesem Zusammenhang diejenigen in Betracht, 
die nicht eine Meinung als solche verbieten, sondern die ein anderes Rechtsgut schüt-
zen sollen, das vor der Meinungsfreiheit Vorrang genießt. Rechtsgüter dieser Art sind das 
Leben, die Gesundheit, die Freiheit und das Eigentum. Als vorrangige Gemeinschafts-
güter kommen die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Staatssicherheit in 
Betracht.

33BVerfG, Beschl. v. 25.04.1972 – 1Abdruckrechte: Nicht notwendig BvL 13/67.
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Zu nennen sind als Schranken außerdem die Meinungsäußerungen im Wehr- und 
Ersatzdienst gemäß Art. 17a Abs. 1 GG und die Staatsschutzbestimmung des Art. 18 GG 
(Abb. 1.2).

Der Gesetzgeber ist darüber hinaus, wenn er in Grundrechte eingreift, durch die Ver-
fassungsprinzipien eingeschränkt, daher kommt der Begriff „Schranken-Schranke“.

In Art. 19 Abs. 1 und 2 GG sind nämlich der Einschränkung von Grundrechten 
Schranken gesetzt. Zu diesen vom Gesetzgeber stets zu beachtenden sogenannten 
„Schranken-Schranken“ gehören:

• der Bestimmtheitsgrundsatz,
• das Verbot einschränkender Einzelfallgesetze,
• das Zitiergebot,
• das Verhältnismäßigkeitsprinzip und
• die Wesensgehaltsgarantie.

So sollen der sorgsame Umgang mit den Grundrechten gesichert und eine Überprüfung 
durch die Allgemeinheit gewährleistet sein.

Allgemeine Gesetze

Jugendschutz

Recht der persönlichen
Ehre  

Meinungsäußerungen
im Wehr- und
Ersatzdienst  

Staatsschutz-
bestimmung

K
om

m
un
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gr
un
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e

Abb. 1.2  Einschränkungen der Kommunikationsgrundrechte. (Quelle: eigene Darstellung)
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Das Bundesverfassungsgericht hat als Maßstab für die Abwägung von Meinungsäu-
ßerungen die sogenannte Wechselwirkungslehre entwickelt. Diese besagt Folgendes: 
Wenn ein Gesetz ein Grundrecht einschränkt, muss eben dieses Gesetz im Lichte des-
selben Grundrechts auszulegen und zu bewerten sein. Auf der anderen Seite ist auch das 
Rechtsgut, das hinter der Schranke steht – also von der Meinungsäußerung betroffen ist – 
in die Auslegung einzubeziehen. So entsteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grund-
recht und der Schranke.

1.3.1  Persönlichkeitsrechte

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist gemäß Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 
GG ein subjektives Recht mit Verfassungsrang. Es besagt, dass grundsätzlich jeder Ein-
zelne selbst darüber entscheiden kann, ob und inwieweit er sein Leben in die Öffentlich-
keit tragen möchte. Die öffentliche Darstellung des Einzelnen soll nicht gegen dessen 
Willen geschehen, anderes gilt ausnahmsweise für zwei besondere Personenkreise: abso-
lute und relative Personen der Zeitgeschichte.

Beispiel
Der BGH hat zum „Allgemeinen Persönlichkeitsrecht“ entschieden, dass ein Spiel-
film über den „Kannibalen von Rotenburg“ gezeigt werden darf.

Der Fall:34

Der Kläger ist durch Presseberichte über seine Tat als „Kannibale von Rotenburg“ 
bekannt und rechtskräftig wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ver-
urteilt worden. Er hatte im März 2001 einen Menschen getötet, den Körper ausge-
nommen, zerlegt, eingefroren und in der Folgezeit teilweise verzehrt. Die Beklagte 
hat auf der Grundlage der Tat einen als „Real-Horrorfilm“ beworbenen Spielfilm mit 
dem Titel „Rohtenburg“ produziert. Lebensgeschichte und Persönlichkeitsmerkmale 
der Hauptfigur des Films sowie die Darstellung des Tathergangs entsprechen nahezu 
detailgenau dem realen Geschehensablauf und der tatsächlichen Biografie des Klä-
gers, der seinerseits mit einer Produktionsgesellschaft einen Vertrag über die „umfas-
sende, exklusive und weltweite Verwertung“ seiner Lebensgeschichte geschlossen hat.

Der Kläger begehrt Unterlassung der Vorführung und Verwertung des Films. Seine 
Klage hatte in beiden Vorinstanzen Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat die Klage mit 
folgender Begründung abgewiesen:

Zwar könne der Film den Kläger als Person erheblich belasten, weil er die Tat auf 
stark emotionalisierende Weise erneut in Erinnerung rufe. Als Ergebnis der gebote-
nen Abwägung zwischen den Rechten des Klägers und der zugunsten der Beklagten 
streitenden Kunst- und Filmfreiheit müsse das allgemeine Persönlichkeitsrecht des 

34BGH, Urt. v. 26.05.2009 – VI ZR 191/08.
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